
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1965/6/3 2Ob170/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.1965

Norm

ABGB §552

Rechtssatz

Bleibt die Auslegung aus der Testaments-Urkunde allein zweifelhaft, dann müssen die von den Parteien angebotenen

Beweise über den Sinn der letztwilligen Verfügung aufgenommen werden.

Entscheidungstexte

2 Ob 170/65

Entscheidungstext OGH 03.06.1965 2 Ob 170/65
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